
  

Randale beim Basketball

Zeitung berichtet über “Jagdszenen” am Spielfeldrand

Eine Regionalzeitung berichtet über “üble Randale” beim Jugendbasketball. Bei
einem Spiel der B-Jugend sei es an der Sportstätte zu “Jagdszenen” gekommen. So
schildert das Blatt das Verhalten eines 13-jährigen Spielers der Gästemannschaft,
der wegen eines schweren Fouls das Missfallen eines Zuschauers erregte und
diesem nach dem Spiel einen Schlag versetzte. Zitiert wird der Geschäftsführer des
gastgebenden Vereins: “Mit diesem Spieler haben wir schon öfter Ärger gehabt”. In
diesem Zusammenhang wird auch eine Äußerung des Geschäftsführers über einen
anderen Gegner seines Vereins wiedergegeben. Es handele sich um Kids aus einem
Bistro, die sich zu einem Basketballverein zusammengeschlossen haben. Diese
Mannschaft habe schon vor dem Spiel die Spieler und den Schiedsrichter angepöbelt
und nach ihrer Niederlage gezielt die Jugendlichen des Gastgebers angegriffen, die
am besten gespielt hätten. Die Heimmannschaft sei schließlich in die Kabine
geflüchtet und habe dort gewartet, bis der “Störtrupp” abgefahren sei. Der
Vorsitzende des Vereins, dem die kritisierte Jugendmannschaft angehört, trägt den
Fall dem Deutschen Presserat vor. Was die Zeitung schreibe, entspreche nicht der
Wahrheit. Niemand sei angepöbelt, niemand sei angegriffen worden. Dies werde
durch den Spielbericht des Schiedsrichters belegt. Der Beschwerdeführer meint, es
wäre fair gewesen, wenn man vor Veröffentlichung auch seine Mannschaft zu den
Vorwürfen gehört hätte. Schließlich habe der Artikel der Zeitung eine Anhörung des
Basketballverbandes ausgelöst und diesen zu einer Geldstrafe veranlasst. Die
Zeitung beruft sich darauf, dass der zitierte Geschäftsführer des heimischen
Basketballvereins im Hauptberuf Polizeibeamter und der Redaktion seit langem als
besonders zuverlässiger und seriöser Gesprächspartner bekannt sei. Die Redaktion
habe daher darauf vertrauen dürfen, dass seine Angaben den Tatsachen
entsprechen. Man habe allerdings versäumt, bei den Betroffenen nachzufragen. Der
Fachwart für Jugend- und Schulsport des zuständigen Basketballverbandes bestätigt
dem Presserat, dass der Artikel der Zeitung den Verband zu einer Anhörung
veranlasst habe. Dabei sei der Verband trotz gegensätzlicher Aussagen der
Beteiligten zu der Auffassung gekommen, dass der überwiegende Teil des
dargestellten Sachverhalts “sich auch so oder zumindest leicht abgeschwächt”
abgespielt habe. Der betroffene Verein habe zugegeben, dass die Akteure der
Ausschreitungen Fans waren, für die der Verein eine Fahrt zu dem Spiel organisiert
hatte. Wegen unterlassener Aufsichtspflicht und grober Unsportlichkeit sei der Verein
daraufhin zu einer Geldstrafe und zum Ausschluss der Öffentlichkeit für mehrere
Spiele verurteilt worden. (1997)

Der Presserat weist die Beschwerde als unbegründet zurück, da die Aufklärung des
Sachverhalts eindeutig die korrekte Wiedergabe der Vorfälle durch die Zeitung



ergeben hat. Der Redaktion kann demnach ein Verstoß gegen die Ziffern 1 und 2
des Pressekodex nicht vorgehalten werden. (B 36/98)

(Siehe auch “Telefonrecherche und ihre Folgen” B 164/97)
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